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Notariatskunde

20. Auflage 2021

Die sogenannte „blaue Bibel“ ist ein für jedes Nota-
riat unverzichtbares Werk.

Ursprünglich von Notar Dr. Hermann Faßbender, 
Notariatsbürodirektor Walter Grauel, Notar 
Dr. Peter Kemp, Notar Dr. Werner Ohmen und 
Notar Dr. Wolfgang Peter begründet, erscheint nun 
schon die 20. Auflage, die als Standardwerk auf 
diesem Gebiet umfassende Informationen über den 
Notar, seine Tätigkeitsbereiche und die rechtlichen 
Hintergründe bietet.

Für Notariatsfachangestellte sind aktuelle und 
didaktisch gut aufbereitete Fachinformationen 
sowohl für die Ausbildung als auch für die Prüfung 
unerlässlich. Aber auch der Notar schätzt in der 
Praxis gebündeltes, schnell erfassbares Fachwissen 
rund ums Notariat.

Die Neuauflage berücksichtigt sämtliche Gesetzes-
änderungen der vergangenen Jahre (genannt seien 
u.a.: EU-Erbrechtsverordnung, EU-Güterrechts-
verordnung, Datenschutzgrundverordnung) ebenso 
wie auch die jüngsten Reformen, welche sich auf die 
Arbeit im Notariat auswirken; exemplarisch seien 
angeführt: 

• Reform des Geldwäschegesetzes (GwG) durch 
die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie, 

• Verschärfung der Melde- & Prüfpflichten durch 
die GwGMeldV-Immobilien beim Erwerb eines 
Grundstücks,

• Verordnung über die Führung notarieller Akten 
und Verzeichnisse (NotAktVV),

• Anpassung des GNotKG durch das Kosten-
rechtsänderungsgesetz 2021 (KostRÄG 2021),

• WEG-Reform (WEMoG),
• Vertiefung der Ausführungen zum Datenschutz 

(Stichwort: DSGVO und BDSG).

Der Titel deckt dabei die Stoffgebiete „Fachkunde“ 
und „Rechtskunde“ ab. Da diese Stoffgebiete weit-
gehend ineinander greifen, vermeiden die versierten 
Autoren eine strikte Trennung. Eine große Fülle 
von Mustern, Beispielen und grafischen Darstellun-
gen macht die Aneignung des zum Teil schwierigen 
Stoffes besonders leicht.

Aus dem Inhalt:
I. Teil: Der Notar und seine Mitarbeiter
II. Teil: Das Büro des Notars
III. Teil: Die Amtsgeschäfte des Notars
IV. Teil: Die einzelnen Geschäfte und ihre Abwick-
lung
V. Teil: Notariatskostenrecht
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Vorwort

Der „Faßbender, Notariatskunde“, es gibt wohl kaum Notariate, in denen die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen, mit diesem Titel nicht sofort die unverzichtbare „blaue Bibel“ verbinden.

Die nun 20. Auflage berücksichtigt sämtliche Gesetzesänderungen der vergangenen Jahre (genannt seien
u.a.: EU-Erbrechtsverordnung, EU-Güterrechtsverordnung, Datenschutzgrundverordnung) ebenso wie
auch die jüngsten Reformen, welche sich auf die Arbeit im Notariat auswirken; exemplarisch seien an-
geführt:

& Reform des Geldwäschegesetzes (GwG) durch die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie,
& Verschärfung der Melde- & Prüfpflichten durch die GwGMeldV-Immobilien beim Erwerb eines

Grundstücks,
& Verordnung über die Führung notarieller Akten und Verzeichnisse (NotAktVV),
& Anpassung des GNotKG durch das Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 (KostRÄG 2021),
& WEG-Reform (WEMoG),
& Vertiefung der Ausführungen zum Datenschutz (Stichwort: DSGVO und BDSG).

Beibehalten wurde die Aufteilung des Werkes:

§ 1 Der Notar und seine Mitarbeiter

§ 2 Das Büro des Notars

§ 3 Die Amtsgeschäfte des Notars

§ 4 Die einzelnen Geschäfte und ihre Abwicklung

§ 5 Notarkostenrecht

Die „Notariatskunde“ bietet umfassende Informationen über den Notar, seine Tätigkeitsbereiche und die
rechtlichen Hintergründe. Die große Fülle von Mustern, Beispielen und grafischen Darstellungen erklärt
den zum Teil schwierigen Stoff und erleichtert den Umgang mit der Materie.

Das Autorenteam – ausschließlich Notarinnen und Notare – besteht auch in der vorliegenden Auflage aus
erfahrenen und renommierten Praktikern.

Neu hinzugestoßen ist Notar Dr. Vladimir Primaczenko aus Plauen, der sich für das Internationale Privat-
recht verantwortlich zeichnet.

Gesetzgebung und Rechtsprechung bis April 2021 sind berücksichtigt.

Im Mai 2021

Der Verlag
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§ 1 Der Notar und seine Mitarbeiter

A. Die Stellung des Notars in der Rechtspflege

I. Die Rechtspflege als Teil der Daseinsvorsorge

1Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, Art. 20 GG. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und
durch besondere Organe der Gesetzgebung, vollziehenden Gewalt und Rechtsprechung ausgeübt. Die Or-
gane sind voneinander unabhängig und jedes Organ übt für sich seine Aufgaben aus. Man nennt diese
Aufteilung der Staatsgewalt „Gewaltenteilung“ oder „Gewaltenordnung“.

Innerhalb der dem modernen Rechtsstaat eigentümlichen Aufgliederung der Staatsobliegenheiten kommt
der dritten Gewalt – der Justiz – die Aufgabe zu, Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden, Rechtsbrecher zu
verfolgen und die Rechtsverhältnisse der Bürger untereinander zu gestalten.

2Die dritte Gewalt allein unter dem Gesichtspunkt der Streitentscheidung und Strafverfolgung zu sehen,
wäre zu eng. Die Rechtspflege ist auch dazu berufen, vorsorgend tätig zu werden, damit es erst gar nicht zu
einem Streit kommt.

Viele Lebenssachverhalte können, obwohl unter den Beteiligten kein Streit besteht, nur durch Mithilfe
der Rechtspflege geordnet werden. Man denke an die Erbenfeststellung, die Beurkundung von Verträgen,
an Registersachen und Grundbuchangelegenheiten. Die gestaltende Rechtspflege heißt „freiwillige Ge-
richtsbarkeit“. Hierzu zählen: Grundbuchsachen, Vormundschaftssachen, Verfahren in Betreuungs- und
Unterbringungssachen, Angelegenheiten des Familienrechts, Nachlasssachen, Handels- und Vereins-
registersachen sowie das Beurkundungswesen.

3Eine gesetzliche Definition der freiwilligen Gerichtsbarkeit fehlt. Die Abgrenzung der „freiwilligen“ Ge-
richtsbarkeit von der „streitigen“ Gerichtsbarkeit ist allein vom Gegenstand, vom Zweck und von den
Mitteln her nicht ausführbar. Es ist zwar möglich, den Zweck der freiwilligen Gerichtsbarkeit in erster
Linie in der Gestaltung privater Lebensverhältnisse zu sehen und in der streitigen Gerichtsbarkeit aus-
schließlich die zwangsweise Durchsetzung von Ansprüchen mit Hilfe der Gerichte. Doch ist das Begriffs-
paar „freiwillig – streitig“ nicht in allen Fällen zur Unterscheidung tauglich. Auch im Bereich der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit müssen manchmal gegensätzliche Interessen der Beteiligten durch das Gericht
entschieden werden, z.B. bei einem Erbscheinsantrag, wenn verschiedene Personen behaupten, Erbe
zu sein.

Man kann freiwillige und streitige Gerichtsbarkeit nur formell abgrenzen. Zur streitigen Gerichtsbarkeit
gehört eine Angelegenheit, wenn sich das Verfahren nach der Zivilprozessordnung richtet; zur freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit, wenn es in anderen Gesetzen geregelt ist, z.B. im Gesetz über das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), in der Grund-
buchordnung (GBO), im Beurkundungsgesetz (BeurkG), im Handelsgesetzbuch (HGB), im Gesetz
über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen (LwVG), in der Höfeverfahrensordnung
(HöfeVfO) etc.

Die streitige Gerichtsbarkeit richtet ihren Blick in die Vergangenheit, auf schon Geschehenes, das zu
Streit unter mindestens zwei Bürgern geführt hat. Hier muss die Justiz durch Urteil den Streit beenden.

4Der Blick der freiwilligen Gerichtsbarkeit geht in die Zukunft. Mit Hilfe des Rechts sollen Beziehungen
so gestaltet werden, dass zukünftig kein Streit entstehen kann. Die freiwillige Gerichtsbarkeit will für die
rechtlichen Belange des Einzelnen Vorsorge gewähren. Das unterschiedliche Ziel bedingt ein unter-
schiedliches Verfahren.

Die in die Zukunft gerichtete Aufgabe der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird auch als „vorsorgende
Rechtspflege“ bezeichnet. Das Wort „vorsorgende“ ist besser geeignet als das Wort „freiwillige“, um
das Ziel der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu kennzeichnen. Die vorsorgende Rechtspflege versteht sich
als Teil der allgemeinen Daseinsfürsorge, die der Staat für das Wohlergehen des einzelnen Bürgers be-
reithält. Zugleich dient die vorsorgende Rechtspflege auch der Allgemeinheit, weil sie einer unnötigen
Inanspruchnahme der streitigen Gerichtsbarkeit vorbeugt.

§ 1
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II. Die Aufgaben des Notars im Rahmen der Rechtspflege

5 Der Staat erfüllt die Aufgaben der vorsorgenden Rechtspflege durch die Gerichte (z.B. Nachlassgericht,
Registergericht, Grundbuchamt), seltener durch Verwaltungsbehörden (z.B. Standesamt), vor allem aber
durch die Bestellung von Notaren. Dabei ändert die organisatorische Konstruktion, nämlich ob ein Ge-
richt, eine Verwaltungsbehörde oder ein Notar mit der vorsorgenden Rechtspflege betraut ist, nichts
an der systematischen Einordnung. Vorsorgende Rechtspflege ist unabhängig von ihrer Organisation
ein Teil der allgemeinen Rechtspflege und immer staatliche, hoheitliche Tätigkeit.1

6 Die Definition des Notars in § 1 der Bundesnotarordnung zieht daraus die Schlussfolgerung:

„Als unabhängige Träger eines öffentlichen Amtes werden für die Beurkundung von Rechtsvorgän-
gen und andere Aufgaben auf dem Gebiet der vorsorgenden Rechtspflege in den Ländern Notare be-
stellt.“

Damit ist die Stellung des Notars in ersten Zügen umrissen:

Der Notar ist beauftragt, im eigenen Namen und unter eigener Verantwortung die Angelegenheiten der
vorsorgenden Rechtspflege wahrzunehmen. Hierzu gehört in erster Linie das in § 1 BNotO besonders ge-
nannte Beurkundungswesen: Er soll Rechtsvorgänge beurkunden, soweit die Gesetze Beurkundungsform
vorschreiben, z.B.: Grundstücksgeschäfte, Schenkungsversprechen, Gesellschaftsverträge von Kapital-
gesellschaften, Erbverträge, Eheverträge. Weiter soll er beurkunden, wenn die Beurkundung von den Be-
teiligten gewünscht wird. Die Beurkundung wird häufig gewählt, ohne vom Gesetz gefordert zu sein, bei
der Abfassung wichtiger Verträge, die einer fachkundigen juristischen Ausarbeitung bedürfen. Man
denke an die Gesellschaftsverträge der Personengesellschaften (Kommanditgesellschaft, offene Han-
delsgesellschaft) oder an komplizierte Miet- und Pachtverträge.

Zu den Beurkundungsaufgaben des Notars gehört weiter die Beglaubigung von Unterschriften und Ab-
schriften sowie die Beurkundung von tatsächlichen Vorgängen (z.B. Gesellschafterversammlungen), die
Vornahme von Verlosungen, Aufnahme von Vermögensverzeichnissen, Anlegen von Siegeln und die
Ausstellung von Bescheinigungen über amtlich wahrgenommene Tatsachen.

Neben die Beurkundung treten als „andere Aufgaben aus dem Bereich der vorsorgenden Rechtspflege“
(§ 1 BNotO):

Die Verwahrung von Wertgegenständen und Geld, das Einholen behördlicher Genehmigungen, Anfertigen
von Urkundsentwürfen und die Beratung der Beteiligten in nichtprozessualen Rechtsangelegenheiten.

7 Allen Tätigkeiten ist gemeinsam, dass weder ein Streit unter den Beteiligten kraft hoheitlichen Aus-
spruchs entschieden noch einem Beteiligten bei der Erlangung einer Streitentscheidung einseitig gehol-
fen wird. Es handelt sich vielmehr um „Hilfeleistungen bei der Gestaltung der Rechtsbeziehungen“. Sie
darf der Notar weder für noch gegen einen Beteiligten erbringen; wo eine Einigung durch freiwilligen
Interessenausgleich nicht möglich ist, findet die Tätigkeit des Notars ihr Ende.

Die Einigung der Beteiligten schlägt sich in der Regel in einem Vertrag nieder, mag der Vertrag Kauf-
vertrag, Übergabevertrag, Gesellschaftsvertrag oder anders heißen. Die Sinnbedeutung des Wortes „Ver-
trag“ weist darauf hin, wie er entstanden ist: Nur wo die Beteiligten sich „vertragen“, kann ein „Vertrag“
beurkundet werden (schon im Lateinischen leitete sich das Wort für Vertrag „pactum“ aus dem Wort für
Frieden „pax“ ab). Der Notar als Helfer bei der Vertragsgestaltung ist daher ein „friedfertiger“ Jurist.
Kann eine friedliche Lösung nicht erreicht werden, muss der Notar die Beteiligten an die anderen Organe
der Rechtspflege, Gericht oder Rechtsanwalt, verweisen.

III. Die Abgrenzung des Notaramtes von den anderen Rechtspflegeorganen

8 Richter und Notar ist gemeinsam, dass ihnen Sachverhalte unterbreitet werden, die ihrer – meist kraft Ge-
setzes geforderten – Mitwirkung bedürfen. Ziel der richterlichen Behandlung ist es, eine Entscheidung zu
finden. Die Entscheidung des Richters ist ein Urteil oder Beschluss, wenn in einem Streitverfahren über

1 BVerfG DNotZ 1987, 121.
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die Durchsetzung von privaten Ansprüchen zu befinden ist (streitige Gerichtsbarkeit). Auch im Bereich
der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder besser „vorsorgenden“ Rechtspflege ist vom Richter bzw. Rechts-
pfleger eine autoritäre Entscheidung verlangt, z.B. Erteilung einer familiengerichtlichen Genehmigung,
eines Erbscheins oder die Eintragung in das Grundbuch oder ein Register.

9Der Notar dagegen entscheidet nicht; er bietet seinen Rat und seine Mitwirkung an; die Beteiligten sind
frei, dies anzunehmen oder nicht.

Sein Ziel ist es, dass die Beteiligten zu einer Einigung kommen. Bei der Beurkundung von Rechtsgeschäf-
ten muss er den Willen der Beteiligten ermitteln, bei der Willensbildung beratend helfen und das gefun-
dene Ergebnis so formulieren, dass der Vertrag es zutreffend wiedergibt.

10Wieder anders ist die Aufgabe des Rechtsanwaltes. Er ist wie der Richter und der Notar ein Organ der
Rechtspflege (§ 1 Bundesrechtsanwaltsordnung). Er dient dem Recht, aber nicht wie der Notar als Mittler
zwischen den Interessen, sondern als einseitiger Berater und Vertreter einer Seite. Dabei ist der Rechts-
anwalt zwar unabhängig wie der Richter und der Notar, aber im Gegensatz zu ihnen nicht unparteiisch.
Seine Rechtsvertretung ist keine amtliche, sondern eine privatrechtliche Tätigkeit.

In erster Linie wird der Rechtsanwalt auf dem Gebiet der streitigen Gerichtsbarkeit tätig. Er vertritt die
Ansprüche seiner Auftraggeber im Prozessverfahren. Wenn er daneben außerhalb von Prozessverfahren
als Rechtsberater tätig wird, so bleibt er dabei einseitiger Vertreter einer Partei, die ihn beauftragt hat.

IV. Kurze Geschichte des deutschen Notariats

11Der Notar, früher lateinisch „notarius“ genannt, hat einen alten Beruf. Ursprünglich war er ein Urkunden-
und Gerichtsschreiber. Die Übersetzung des lateinischen Wortes „notarius“ mit „Schreiber“ deutet auf
seine Tätigkeit als Verfasser von Urkunden und Protokollen hin. Das Amt verlieh ihm der Kaiser. Die
erste für ganz Deutschland geltende Notariatsverfassung ist die Reichsnotarordnung des Kaisers Maxi-
milian I. aus dem Jahre 1512.

Die kaiserliche Notarordnung enthielt die Grundsätze des Notaramtes und auch einige Einzelvorschriften
zum Beurkundungsverfahren, die noch heute gelten: In die von ihm persönlich aufzunehmende Urkunde
sollte der Notar Ort und Zeit sowie den Inhalt der Verhandlung aufnehmen und die so errichtete Nieder-
schrift Wort für Wort vorlesen, genehmigen lassen und mit seiner Unterschrift versehen (§§ 3, 11, 14
KaisNotO). Weiter heißt es in § 14 KaisNotO, dass der Notar die Urkunde „ohne falsche Einmischung“
zweifelsfrei zu errichten habe. Eine Vorschrift, die mit dem heutigen § 17 BeurkG inhaltlich überein-
stimmt. Damit hat der Notar die Stellung eines bloßen Schreibers verlassen: Er war zu einem Amtsträger
mit eigener Verantwortung für den Inhalt der von ihm errichteten Urkunde geworden.

12Die kaiserliche Notarordnung löste sich jedoch in die Partikularregelungen der einzelnen deutschen Län-
der auf, die nie ganz überwunden wurden und heute noch vorzufinden sind. Insbesondere schaffte Preu-
ßen im Laufe des 18. Jahrhunderts das Amt des allein zur Beurkundung berufenen Notars ab und verband
es mit dem Amt des Justizkommissars, dem die außerprozessuale Rechtsberatung und Vertretung oblag.
Als Preußen im 19. Jahrhundert die freie Advokatur (= Anwaltschaft) einführte, wurde den Anwälten das
Notariat als Beigabe zu ihrem Rechtsanwaltsberuf zugewiesen. Damit wurden in Preußen zwei an sich
wesensfremde und in ihrer Tätigkeit einander widersprechende Berufe (Rechtsanwalt und Notar) ver-
einigt.

13Anders verlief die Entwicklung in den süddeutschen Staaten, insbesondere in Bayern. Hier blieb die Stel-
lung des Notars als Urkundsperson, der keine anderen Rechtstätigkeiten gestattet waren, letztlich erhal-
ten. Nachdem in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die notariellen Aufgaben im rechtsrhei-
nischen Bayern zunächst von den Gerichten unterer Instanz ausgeübt wurden, führte die Neuordnung
der Gerichtsverfassung von 1861 dazu, dass wieder Notare als selbstständige öffentliche Beamte bestellt
wurden, welche die nicht den Gerichten vorbehaltene freiwillige Gerichtsbarkeit versahen.

Die norddeutschen Staaten bestellten fast nur Rechtsanwälte zu Notaren und schlossen sich somit dem
preußischen Vorbild an.
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Württemberg ernannte Justizbeamte ohne Befähigung zum Richteramt zu Amtsnotaren und übertrug ih-
nen zugleich das Grundbuchamt, das Vormundschaftsgericht und das Nachlassgericht. In Baden mussten
diese Notare bei fast gleichen Aufgaben die Befähigung zum Richteramt haben (Richternotare). Im Be-
reich des badischen Rechtsgebiets können nunmehr neben den Richternotaren auch hauptamtliche Notare
gemäß § 3 Abs. 1 BNotO bestellt werden. Durch Bundesgesetz vom 15.7.20092 wurde – flankiert durch
Landesgesetz vom 29.7.20103 – eine Reform des baden-württembergischen Notariatswesens festgelegt.
Wesentliche Inhalte dieser Reform sind, dass zum Stichtag 1.1.2018 alle staatlichen Notariate aufgelöst
wurden, wobei die dort bisher bestehenden gerichtlichen Zuständigkeiten auf die Amtsgerichte übergin-
gen, ein Teil der Notare im Landesdienst sowie Notarvertreter auf eigenen Antrag aus dem Beamtenver-
hältnis ausschieden und Notare zur hauptberuflichen Amtsausübung wurden, und dass nur noch Notare
zur hauptberuflichen Amtsausübung, die auf eigene Rechnung tätig sind, bestellt werden können.

14 Als das Rheinland nach den napoleonischen Kriegen Preußen zugeschlagen wurde (Rheinpreußen), be-
hielt der preußische Gesetzgeber das im Rheinland vorgefundene, dort auf dem französischen Recht be-
ruhende Nurnotariat bei, da es in der Bevölkerung anerkannt war und sich bewährt hatte.

In den Gebieten der ehemaligen DDR wurde durch Verordnung vom 26.6.1990 das Nurnotariat einge-
führt mit Ausnahme des Ostteils von Berlin, in dem – wie im Westteil Berlins – nur Anwälte zu Notaren
bestellt werden.

Die Vielfalt der Notare als Nurnotare, Anwaltsnotare, Richternotare und Amtsnotare hat sich gefestigt.
Die Reichsnotarordnung aus dem Jahre 1937 strebte zwar eine einheitliche Einführung des Nurnotariats
an. Dieses Ziel ist jedoch nicht erreicht worden. Die Bundesnotarordnung aus dem Jahre 1961 hält an der
überkommenen uneinheitlichen Gestaltung des Notariats fest.

B. Das Amt des Notars

I. Die Rechtsgrundlagen

15 Als Quellen des Notarrechts sind hervorzuheben:

1. Bundesnotarordnung

16 Die Bundesnotarordnung enthält die grundlegenden Bestimmungen des notariellen Berufsrechts.

Die BNotO behandelt im ersten Teil das Amt des Notars (§§ 1–64a BNotO); im zweiten Teil die Notar-
kammern und die Bundesnotarkammer (§§ 65–91 BNotO); im dritten Teil die Aufsicht über die Notare
und das Disziplinarverfahren (§§ 92–110a BNotO) und im vierten Teil Übergangs- und Schlussbestim-
mungen (§§ 111–118 BNotO).

2. Rechtsverordnungen der Landesregierungen und allgemeine Verf�gungen der
Landesjustizminister

17 Viele Bereiche hat die BNotO nur grundsätzlich geregelt und die Ausführung im Einzelnen den Ländern
vorbehalten. Die Länder haben die BNotO durch Rechtsverordnungen und allgemeine Verfügungen der
Justizminister ergänzt.

a) Dienstordnung f�r Notare (DONot)

18 Die wichtigste Ergänzung ist die Dienstordnung für Notare (DONot). Die DONot ist eine bundeseinheit-
liche Verwaltungsvorschrift, die von den Landesjustizministern gemeinschaftlich erarbeitet und von den
einzelnen Ländern in gleich lautenden Fassungen als allgemeine Verfügung des Justizministers verkün-
det wurde.

2 BGBl I 2009, 1798.
3 GBl 2010, 555.
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Die DONot ist aufgrund der Änderungen des Beurkundungsgesetzes und der Bundesnotarordnung im
Jahre 2001 in grundlegend überarbeiteter Form neu gefasst worden.4 Erstmals sind auch Bestimmungen
über die automationsgestützte Führung der Bücher und Verzeichnisse aufgenommen worden. Jedoch hat
sich die DONot nicht vom Grundsatz der „papiergebundenen Bücherführung“ getrennt. Andere Daten-
träger können nur als Hilfsmittel neben dem Ausdruck auf Papier erfolgen. In der Dienstordnung wird
immer von Notarin und Notar gesprochen; hier wird wegen der notwendigen Kürze und Lesbarkeit
nur der Begriff „Notar“ verwendet.

Die DONot will eine Rechtsgrundlage für den praktischen Ablauf der Arbeiten im Notariat geben. Sie
enthält Vorschriften über:

& amtliche Unterschrift (§ 1 DONot), Amtssiegel (§ 2 DONot), Amtsschild (§ 3 DONot),
& Verpflichtung der bei dem Notar beschäftigten Personen (§ 4 DONot),
& Führung der Unterlagen, Dauer der Aufbewahrung (§ 5 DONot),
& Urkundenrolle, Erbvertragsverzeichnis, Verwahrungsbuch, Massenbuch, Anderkontenliste, Na-

mensverzeichnisse, Führung der Bücher in Loseblattform, Dokumentationen zur Einhaltung von Mit-
wirkungsverboten, automationsgestützte Führung der Bücher und Verzeichnisse (§§ 6–17 DONot),

& Urkundensammlung, Verfügungen von Todes wegen, Wechsel- und Scheckproteste, Nebenakten,
Generalakten (§§ 18–23 DONot),

& Erstellung von Geschäftsübersichten (§ 24 DONot),
& Erstellung von Übersichten über die Verwahrungsgeschäfte (§ 25 DONot),
& Feststellung und Bezeichnung der Beteiligten bei der Beurkundung (§ 26 DONot),
& Verwahrungsgeschäfte (§ 27 DONot),
& Herstellung der notariellen Urkunden (§§ 28–31 DONot),
& Prüfung der Amtsführung (§ 32 DONot),
& Notariatsverwaltung, Notarvertretung (§ 33 DONot).

19Die DONot ist weder Gesetz noch Rechtsverordnung; es handelt sich nur um Dienstanweisungen der Lan-
desjustizverwaltung. Verstöße gegen die Dienstordnung führen nicht zur Ungültigkeit eines notariellen
Geschäftes. Doch ist jeder Notar verpflichtet, die Dienstordnung für Notare zu kennen und zu beachten.
Er handelt in hohem Maße schuldhaft, wenn er entweder die Vorschriften der DONot überhaupt nicht zur
Kenntnis nimmt oder sie nur unaufmerksam und gedankenlos überfliegt oder gar sich nach Kenntnis-
nahme über sie hinwegsetzt.5

20Durch das Gesetz zur Neuordnung der Aufbewahrung von Notariatsunterlagen und zur Einrichtung des
Elektronischen Urkundenarchivs wurde der „steinerne“ Grundsatz des papiergebundenen Notariats
Geschichte.6 Der Notar kann künftig zwar Akten und Verzeichnisse in Papierform oder elektronisch füh-
ren, wobei diese Wahlfreiheit sowohl im Hinblick auf das neue Urkundenverzeichnis als auch für das Ver-
wahrungsverzeichnis entfällt, §§ 55, 57 BeurkG n.F. Mittlerweile wurde auch gem. § 36 BNotO die Ver-
ordnung über die Führung notarieller Akten und Verzeichnisse verabschiedet, NotAktVV.7 Neben der
umfassenden Modernisierung der bisherigen Vorschriften der DONot ergeben sich daraus die Bestim-
mungen für die elektronische Führung von Akten und Verzeichnissen. Hierbei treten die einzelnen Re-
gelungen zu verschiedenen Stichtagen in Kraft, je nach zeitlicher Abfolge der verschiedenen Entwick-
lungsstufen.

b) Rechtsverordnungen und Allgemeine Verf�gungen im Lande Nordrhein-Westfalen

21Im Folgenden werden einige wichtige Rechtsverordnungen und Allgemeine Verfügungen im Lande
Nordrhein-Westfalen dargestellt. Die Bestimmungen der anderen Länder sind inhaltlich fast gleich, so-
weit die unterschiedlichen Notariatsverfassungen keine Abweichungen bedingen.

4 JMBl NW 2001, 117 ff.
5 BGH DNotZ 1972, 551 f.
6 Armbrüster/Preuß/Renner/Eickelberg, Vorbemerkungen DONot, Rn 63 ff.
7 BGBl. I S. 2246 vom 13. Oktober 2020.
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In der Verordnung zur Ausführung der BNotO vom 18.5.19998 ist festgelegt, dass die Oberlandes-
gerichtsbezirke Düsseldorf und Köln den Bezirk einer Notarkammer bilden und diese den Namen „Rhei-
nische Notarkammer“ trägt.

Fragen der Organisation des Notariats widmet sich die Allgemeine Verfügung des Justizministers vom
8.3.2002.9 Hier sind Vorschriften zusammengefasst über die Bestellung von Notaren, den Anwärterdienst
der Notarassessoren, die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden, Ausschreibungen von Notarstellen, Ausschrei-
bungen von Notarassessorenstellen, Einrichtung von Verwalterschaften, Bestellung von Notarvertretern
und Geschäftsführung der Notare.

Bestimmungen über die gemeinsame Berufsausübung hauptberuflicher Notare sind enthalten in der So-
zietäts-VO vom 19.1.2000.10

3. Richtlinien f�r die Berufsaus�bung

22 Aufgrund des § 78 Abs. 1 Nr. 5 der BNotO hat die Bundesnotarkammer am 29.1.1999 Empfehlungen für
die von den Notarkammern nach § 67 Abs. 2 BNotO zu erlassenden Richtlinien beschlossen.11 Die Emp-
fehlungen der Bundesnotarkammer dienen dem Schutz des Vertrauens, das dem Notar entgegengebracht
wird, und der Wahrung des Ansehens des Berufsstandes. Die Empfehlungen sind ungeachtet der unter-
schiedlichen Organisationsformen Ausdruck des einheitlichen Notariates in Deutschland. Die Richtlini-
enempfehlungen der Bundesnotarkammer sind von den einzelnen Notarkammern in fast allen Punkten
wortgleich als Richtlinien für die Amtspflichten übernommen worden.

Die Richtlinien enthalten allgemeine Regeln

& zur Wahrung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Notars (I.),
& für das nach § 14 Abs. 3 BNotO zu beachtende Beurkundungsverfahren (II.),
& zur Wahrung fremder Vermögensinteressen (III.),
& zur Pflicht zur persönlichen Amtsausübung (IV.),
& über die Sozietäten (V.),
& zu Vorkehrungen zur Erfüllung der Mitwirkungsverbote und Regeln für die Einforderung der Gebüh-

ren (VI.),
& über das Auftreten des Notars in der Öffentlichkeit (VII.),
& über die Beschäftigung und Ausbildung der Mitarbeiter (VIII.),
& über Grundsätze zu Beurkundungen außerhalb des Amtsbereichs und der Geschäftsstelle (IX.),
& über die Fortbildung (X.),
& zu Kollegialitätspflichten (XI.).

Den nachstehenden Ausführungen sind die Richtlinienempfehlungen der Bundesnotarkammer zugrunde
gelegt; Zitate beziehen sich nur auf die Richtlinienempfehlungen.

23 Bei den von den einzelnen Notarkammern erlassenen Richtlinien handelt es sich um einen Akt der
Rechtssetzung durch Satzung im Rahmen der gesetzlichen Zuweisung § 67 Abs. 2 BNotO, sodass keine
Bedenken mehr gegen die Qualifikation der Richtlinien als Rechtsnormen bestehen.12 Die Richtlinien
sind unmittelbar anwendbares Recht für die der Kammer angehörenden Notare.13 Deshalb ist jeder Notar
verpflichtet, sich über den Inhalt der Richtlinien zu informieren und sie zu befolgen. Für die Dienstauf-
sicht und die Rechtsprechung sind die Richtlinien die Erkenntnisquelle dafür, was im Einzelfall einer ord-
nungsgemäßen Amtsausübung entspricht.

8 GV NW, 208.
9 AVNot JMBl NW 2002, 69 ff. in der Fassung vom 19.12.2011 (3830 – Z. 44).

10 GV NW S. 51 in der Fassung vom 5.4.2005 GV NW 2005, S. 332; vgl. dazu auch die Richtlinien der RhNotK vom 13.5.2000,
MittRhNotK Amtl. Teil Nr. 2/2000.

11 DNotZ 1999, 258.
12 Frenz/Miermeister, § 67 Rn 35 ff.
13 Präambel vor den Richtlinien der Rheinischen Notarkammer MittRhNotK amtl. Teil Nr. 2/2001.
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Die Konferenz der Notariate der europäischen Union hat einen europäischen Kodex des notariellen Stan-
desrechtes aufgestellt. Der Kodex enthält u.a. Bestimmungen zur Verwendung moderner Informations-
und Kommunikationstechnologie durch die Notare. Er stellt klar, dass die berufsrechtlichen Regeln auch
auf diesen Bereich Anwendung finden und gibt Grundregeln für den Umgang mit elektronischen Signatu-
ren auf.14

4. Beurkundungsgesetz

24Während in der BNotO Notariatsverfassung und Amtsrecht geregelt sind, befasst sich das Beurkundungs-
gesetz (BeurkG) mit dem Verfahren der Beurkundung. Das BeurkG hat die Vorschriften darüber, wie be-
urkundet wird, zusammengefasst. Allerdings sind die Grenzen zwischen dem Amtsrecht und dem Beur-
kundungsgesetz flüssig. Einzelne Vorschriften, die zugleich dem Amtsrecht zugehören, sind im
Beurkundungsgesetz und nicht in der BNotO niedergelegt, z.B. sind die Prüfungs- und Belehrungspflich-
ten aus der Bundesnotarordnung herausgenommen und in das Beurkundungsgesetz eingefügt worden
(§§ 17 ff. BeurkG). Dennoch gehören die Prüfungs- und Belehrungspflichten zu den Kernvorschriften
des notariellen Amtsrechts.

Bundesnotarordnung und Beurkundungsgesetz enthalten keine Vorschriften darüber, bei welchen Ge-
schäften der Notar mitwirken muss. Die Form des Rechtsgeschäfts ist in den einzelnen Gesetzen geregelt,
die die betreffenden Rechtsangelegenheiten behandeln; z.B.: für den Grundstückskauf in § 311b Abs. 1
BGB; für die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in § 2 GmbH-Gesetz; für die Anmel-
dung eines Kaufmanns zum Handelsregister in § 12 HGB.

II. Notariatsformen

25In etwa zwei Dritteln des Bundesgebietes werden die Notarinnen und Notare zur hauptberuflichen Notar-
tätigkeit auf Lebenszeit bestellt. Demgegenüber werden in etwa einem Drittel Deutschlands Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte mit mehrjähriger Berufserfahrung und Nachweis der erforderlichen no-
tarspezifischen Qualifikation zu Notarinnen und Notaren bestellt. Sie üben diesen Beruf neben dem des
Anwaltsberufs aus („Anwaltsnotarin“, „Anwaltsnotar“).

Unabhängig von den verschiedenen Notariatsformen haben alle Notarinnen und Notare die gleichen Be-
urkundungszuständigkeiten und unterliegen den gleichen Amtspflichten.

Im Hinblick darauf, dass Anwaltsnotarinnen und -notare das Notariat neben dem Anwaltsberuf ausüben,
gibt es derer mehr als hauptberufliche Notarinnen und Notare. Derzeit gibt es bundesweit ca. 1.500 haupt-
berufliche Notarinnen und Notare und 5.600 Anwaltsnotarinnen und -notare.

26Der Anwaltsnotar unterscheidet sich vom hauptberuflichen Notar lediglich dadurch, dass er das Notaramt
neben einem anderen Beruf, nämlich dem des Rechtsanwalts, ausübt.

Möglichen Interessenkollisionen, die daraus entstehen können, dass der Anwaltsnotar in seiner Eigen-
schaft als Rechtsanwalt einseitig die Interessen einer Partei vertritt, während er in seiner Eigenschaft
als Notar unabhängiger und unparteiischer Betreuer aller Beteiligten ist, versucht das Gesetz durch um-
fangreiche Mitwirkungsverbote entgegenzuwirken. So darf der Anwaltsnotar nicht in einer Angelegen-
heit als Notar tätig werden, in der er bereits als Rechtsanwalt tätig war (und umgekehrt). Verstöße hier-
gegen können bis zur Amtsenthebung führen.

27Der Zugang zum Anwaltsnotariat ist in § 6 Abs. 2 BNotO geregelt. Voraussetzung für die Bestellung zum
Anwaltsnotar ist demnach das Bestehen der notariellen Fachprüfung, die den hohen Qualitätsstandard des
Notariats sichert. Die Prüfung wird durch das bei der Bundesnotarkammer eingerichtete Prüfungsamt für
die notarielle Fachprüfung abgenommen. Anschließend durchläuft der Bewerber eine Praxisausbildung

14 Der Kodex ist veröffentlicht in DNotZ 2003, 721 ff.
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bei einem Notar, welche durch das Absolvieren von Praxislehrgängen oder auch das Sammeln von prak-
tischen Erfahrungen als Notariatsvertreter oder -verwalter verkürzt werden kann.15

28 Der Anwaltsnotar ist Notar und zugleich Rechtsanwalt. Er übt das Amt des Notars nur im Nebenberuf aus,
§ 3 Abs. 2 BNotO. Seine Berufsbezeichnung lautet „Rechtsanwalt und Notar“. Wenn der Anwaltsnotar
jedoch als Notar tätig wird, zeichnet er seine Unterschrift – wie der Nurnotar – lediglich mit dem Zusatz
„Notar“. Denn der Anwaltsnotar ist immer Anwalt oder Notar und nicht, wie das Gesetz etwas missver-
ständlich formuliert, Anwalt und Notar. Verschiedene Bestimmungen der BNotO gelten ausschließlich
für Anwaltsnotare, §§ 39 Abs. 3, 52 Abs. 2 S. 3, 54 Abs. 2 und 3.

Das Anwaltsnotariat, das aus der preußischen Rechtstradition kommt, besteht in folgenden, ehemals
preußischen Gebieten:

Berlin (und zwar ganz Berlin), Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen mit Ausnahme der
Gebiete des rheinischen Rechts und in Schleswig-Holstein.

Der Zugang zum Anwaltsnotariat ist nunmehr einheitlich in der BNotO geregelt. Das Gesetz vom
2.4.2009 (BGBl I 696) hat die BNotO ergänzt und klare Zugangsregelungen in § 6 Abs. 2, §§ 7–7i BNotO
eingeführt.

III. Der Notar als Träger eines öffentlichen Amtes

29 § 1 der BNotO:

„Als unabhängige Träger eines öffentlichen Amtes werden für die Beurkundung von Rechtsvorgän-
gen und andere Aufgaben auf dem Gebiete der vorsorgenden Rechtspflege in den Ländern Notare be-
stellt“

enthält neben der erwähnten Aufgabenzuteilung zwei Grundkomponenten des Notarberufes: Der Notar
ist Träger eines öffentlichen Amtes. Der Notar ist unabhängig in der Führung seines Amtes.

1. Die T�tigkeit des Notars als hoheitliche T�tigkeit

30 Als „Amt“ bezeichnet man eine Institution, der der Staat einen begrenzten Teil seiner hoheitlichen Auf-
gaben zugewiesen hat. Dem Notar sind Zuständigkeiten aus der vorsorgenden Rechtspflege übertragen.
Da die vorsorgende Rechtspflege ein Teil der allgemeinen Rechtspflege ist, erscheint es nur folgerichtig,
wenn § 1 BNotO den Notar als Träger eines öffentlichen Amtes bezeichnet. Der Notar ist Amtsträger,
ohne Behörde oder Beamter zu sein.

Die Tätigkeiten des Notars sind – soweit sie dem Bereich der vorsorgenden Rechtspflege entnommen sind
(Beurkundung, Beratung, Verwahrung von Geldern usw.) – Amtshandlungen, nicht privatrechtliche
Dienstleistungen. Der Notar wird auf Ersuchen tätig, nicht wie der Rechtsanwalt aufgrund eines Ge-
schäftsbesorgungsvertrages, Auftrages oder überhaupt eines Vertrages. Aus der hoheitlichen Natur folgt,
dass der Notar kein Honorar vereinbart, sondern als Entgelt die im GNotKG festgelegten Gebühren erhält
(Verbot der Gebührenvereinbarung, § 125 GNotKG) und er auch keine Beurkundung ohne Grund ableh-
nen darf (§ 15 BNotO).

31 Der Beruf des Notars ist kein Gewerbe (§ 2 S. 3 BNotO). Das ergibt sich notwendig aus der Amtseigen-
schaft. Hoheitliche Tätigkeit kann nie gewerblich ausgeübt werden.

Der Beruf des Notars ist wegen seines hoheitlichen Charakters auch kein „freier Beruf“, wie der des
Rechtsanwalts. Wenn der Notar gelegentlich den freien Berufen zugezählt wird, so soll damit nur gesagt
sein, dass er kein Beamter im Sinne des Beamtenrechts ist und wirtschaftlich mit den freiberuflich Tätigen
insoweit verglichen werden kann, als er die Berufsrisiken und die Unkosten seines Büros selbst trägt und
seinen Unterhalt aus dem Überschuss der Gebühreneingänge über die Betriebsausgaben zieht.

15 Vgl. notar.de, Informationsportal der Bundesnotarkammer.
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2. Die Unabh�ngigkeit des Notars

32Wer unparteiischer Mittler zwischen den Beteiligten sein und die Belange der Klienten bei Gerichten und
Behörden wahrnehmen will, muss unabhängig sein; unabhängig vom Staat, insbesondere der Justiz, aber
auch unabhängig von den Klienten. Die Unabhängigkeit zu wahren ist eine Amtspflicht des Notars.

Die BNotO enthält verschiedene Bestimmungen, deren Zweck es ist, diese Unabhängigkeit zu gewähr-
leisten: Der Notar wird auf Lebenszeit bestellt, § 3 Abs. 1 BNotO. Sein Amt erlischt jedoch mit Ende des
Monats, in dem er das 70. Lebensjahr vollendet, § 48a BNotO in Verbindung mit § 47 Nr. 1 BNotO. Das
Amt des Anwaltsnotars erlischt auch, wenn er der zuständigen Rechtsanwaltskammer nicht mehr ange-
hört, §§ 3 Abs. 2, 47 Nr. 3 BNotO. Das Amt erlischt nur aus den in §§ 47 ff. BNotO festgelegten Gründen.
Er untersteht zwar der Dienstaufsicht (§§ 92 ff. BNotO); diese erstreckt sich aber nur darauf, ob das Amt
ordnungsgemäß geführt ist. Bei der sachlichen Entscheidung des Einzelfalles ist der Notar an keine Wei-
sungen gebunden.

33Die Unabhängigkeit von den Klienten wird durch eine Reihe wichtiger Vorschriften gesichert: Es werden
nur so viele Notare bestellt, wie es den Erfordernissen der Rechtspflege entspricht (§ 4 BNotO). Dadurch
soll erreicht werden, dass der Notar ein gesichertes Einkommen hat und daher wirtschaftlich unabhängig
ist. Dem gleichen Zweck dient das Verbot der Gebührenvereinbarung (§ 125 GNotKG). Der Unabhängig-
keit von den Beteiligten wollen auch die Mitwirkungsverbote (§§ 3, 6, 7 BeurkG und § 16 BNotO) dienen.
Sie verbieten dem Notar die Ausübung des Amtes, wenn er zu den Beteiligten in einer verwandtschaft-
lichen Beziehung steht oder selbst an der Angelegenheit in irgendeiner Weise beteiligt ist (vgl. § 3
Rdn 163 ff.).

3. Die Bestellung des Notars

a) Persçnliche Voraussetzungen

34Zum Notar darf nur bestellt werden, wer die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richter-
gesetz erlangt hat (§ 5 BNotO). Früher durfte zudem gemäß § 5 BNotO a.F. nur zum Notar bestellt werden,
wer neben der Befähigung zum Richteramt auch die deutsche Staatsbürgerschaft besaß. In einer Reihe
von Vertragsverletzungsurteilen hat der Europäische Gerichtshof jedoch am 24.5.2011 entschieden,
dass zum Beruf des Notars nicht allein derjenige zu bestellen ist, der die Staatsangehörigkeit des jewei-
ligen Mitgliedstaates besitzt. Der EuGH stellte dabei aber auch ausdrücklich fest, dass seine Entscheidung
„weder den Status und die Organisation des Notariats in der deutschen Rechtsordnung betrifft noch die
Voraussetzungen, die neben der Staatsangehörigkeit für den Zugang zum Beruf des Notars in diesem Mit-
gliedstaat bestehen“.

Nach den §§ 5–7 Deutsches Richtergesetz (DRiG) wird die Befähigung zum Richteramt durch das
Bestehen der ersten und zweiten juristischen Staatsprüfung erlangt. Der ersten Staatsprüfung, dem Refe-
rendarexamen, muss ein Rechtsstudium von mindestens vier Jahren vorausgehen. Zwischen Referen-
darexamen und zweiter juristischer Staatsprüfung, dem Assessorexamen, muss ein Vorbereitungsdienst
(Referendarzeit) von mindestens zwei Jahren liegen. Bezogen auf diese Zulassungsvoraussetzungen ist
der EuGH der Auffassung der Kommission, dass die in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Berufs-
qualifikationen auch in Deutschland anzuerkennen seien, entgegengetreten. Eine Anwendung der EU-
Berufsqualifikationsrichtlinie, wie sie die Kommission gefordert hatte, komme mit Blick auf die Beson-
derheiten dieser Richtlinie nicht in Betracht. Gerechtfertigt seien insbesondere solche Beschränkungen
der Berufsausübung, die darauf abzielen, dem öffentlichen Charakter der notariellen Beurkundung Rech-
nung zu tragen. Dazu zählt der EuGH unter anderem die Bedürfnisprüfungen, das Amtsbereichsprinzip,
die Kostenordnungen sowie die Regelungen zur notariellen Unabhängigkeit. Den insofern maßgeblichen
EuGH-Urteilen ist zu entnehmen, dass den Mitgliedstaaten insoweit ein sehr weiter Beurteilungsspiel-
raum zukommt.

35Es sollen nur solche Bewerber zu Notaren bestellt werden, die nach ihrer Persönlichkeit und ihren Leistun-
gen für das Amt des Notars geeignet sind und bei Ablauf der Bewerbungsfrist das 60. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben (§ 6 BNotO). Der anzulegende Maßstab darf nicht zu milde sein. Die Bewerber müssen
Geduld haben können und sollen sich auch in schwierigen Situationen ein gelassenes Urteil bewahren.
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Künftige Nurnotare leisten deshalb einen dreijährigen Anwärterdienst als Notarassessor (§ 7 BNotO), in
dem festgestellt werden soll, ob der Notarassessor für das Amt des Notars geeignet ist (vgl. dazu z.B. § 4
der Verordnung für die Ausbildung der Notarassessoren im Lande Nordrhein-Westfalen). Anwaltsnotare
müssen eine Prüfung ablegen (§§ 7–7i BNotO).

b) Bed�rfnispr�fung

36 Da das Amt des Notars ein öffentliches Amt ist, darf der Staat die Zahl und den Sitz der Notarstellen nur
nach den Erfordernissen einer geordneten Rechtspflege bestimmen. Dabei sind das Bedürfnis nach einer
angemessenen Versorgung der Rechtsuchenden nach notariellen Leistungen und die Wahrung einer ge-
ordneten Altersstruktur des Notarberufs zu berücksichtigen (§ 4 BNotO). Die Bildung neuer Notarstellen
ist eine Ermessensentscheidung der Justizverwaltung.16 Die notarielle Rechtsbetreuung erfolgt am besten
ortsnah; sie soll zudem schnell und unbürokratisch sein. Andererseits dürfen nicht mehr Notarstellen ge-
schaffen werden, als der nachhaltige Geschäftsanfall erfordert. Nur dann ist der Notar wirtschaftlich so
abgesichert, dass er seinen Beruf unabhängig ausüben kann. Deshalb sind Zwergnotariate und Riesen-
notariate unerwünscht.

Im Bereich des Nurnotariats beobachtet die Justizverwaltung den durchschnittlichen Geschäftsanfall der
in den einzelnen Bezirken tätigen Notare. Aufgrund von Richtzahlen schreibt sie nach Rücksprache mit
der betreffenden Notarkammer neue Stellen aus. Die Richtzahlen sind unterschiedlich, je nachdem ob es
sich um ländliche, städtische oder großstädtische Bereiche handelt.

Auch im Anwaltsnotariat werden Notare nur nach den Erfordernissen einer geordneten Rechtspflege be-
stellt. Die Länder haben in ihren AVNot unterschiedliche Richtzahlen für die Bedürfnisprüfung fest-
gelegt.

c) Ernennung

37 Die Notare werden von der Landesjustizverwaltung (also von dem Justizminister oder dem Justizsenator)
nach Anhörung der Notarkammer ernannt (§ 12 BNotO). Die Aushändigung der Bestallungsurkunde ist
der entscheidende Rechtsakt, der das Amt des Notars begründet. In der Bestallungsurkunde wird der
Amtssitz bezeichnet und die Dauer der Bestellung angegeben (auf Lebenszeit bzw. bis Erreichen der Al-
tersgrenze bei Nurnotaren; auf Dauer der Zulassung als Rechtsanwalt bei Anwaltsnotaren). Bei der Aus-
händigung der Bestallungsurkunde hat der Notar den Amtseid zu leisten (§ 13 BNotO):

„Ich schwöre [bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden], die verfassungsmäßige Ordnung zu
wahren und die Pflichten eines Notars gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen, [so wahr mir
Gott helfe]!“

Die Abnahme des Eides geschieht durch den Landesgerichtspräsidenten, der über den Akt der Ernennung
ein Protokoll aufnimmt.

d) Notarvertreter

38 Der Notar ist verpflichtet, sein Amt persönlich auszuüben; er kann keine andere Person, auch nicht einen
Notarassessor, mit der Amtsausübung beauftragen. Deshalb muss in den Fällen der Verhinderung (z.B.
Urlaub, Krankheit) durch die Justizverwaltung ein Notarvertreter bestellt werden (§§ 38 ff. BNotO).
Der Notarvertreter wird durch schriftliche Verfügung der Aufsichtsbehörde bestellt (§ 40 Abs. 1 BNotO).
Ob und wann der Landgerichtspräsident, der Oberlandesgerichtspräsident oder der Justizminister zustän-
dig sind, ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt (vgl. dazu die AVNot der Bundes-
länder).

Der Notar und der Vertreter müssen darauf achten, dass der Vertreter die Vertretungszeit einhält, also
keine Beurkundung vor oder nach Ablauf der in der Verfügung angegebenen Zeit vornimmt. Amts-
geschäfte ohne gültige Vertreterbestellung sind unwirksam. Der Stellvertreter muss die persönlichen Vo-
raussetzungen besitzen, die bei einer Ernennung zum Notar erfordert werden. Der Vertreter ist wie der
Notar Inhaber eines öffentlichen Amtes; ihn treffen die Rechte und Pflichten eines Notars. Die Gebühren

16 BVerfG DNotZ 1987, 121/123.
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stehen jedoch dem vertretenen Notar zu. Die Vertretervergütung vereinbaren Notar und Vertreter unter-
einander, sofern es sich nicht um einen Notarassessor handelt, der von der Notarkammer oder der Notar-
kasse besoldet wird, die ihre Kosten dafür auf die vertretenen Notare umlegt.

Der Vertreter kann für jede einzelne Verhinderung bestellt werden, aber auch als ständiger Vertreter von
vornherein für die während eines Kalenderjahres eintretenden Verhinderungsfälle. Die Bestellung eines
Vertreters, insbesondere eines ständigen Vertreters, darf nicht dazu führen, dass der Grundsatz der per-
sönlichen Amtsausübung beeinträchtigt oder der Umfang seiner Amtstätigkeit vergrößert wird (IV. 4.
Richtlinienempfehlungen). Die Einzelheiten der Vertreterbestellung regeln die §§ 39–46 BNotO sowie
die AVNot der Länder.

4. Beendigung des Amtes

a) Beendigungsgr�nde

39Der Notar kann sein rechtswirksam verliehenes Amt nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen verlieren
(§ 47 BNotO). Dadurch wird die in § 1 BNotO verliehene Unabhängigkeit gesichert. Die einzelnen Er-
löschungsgründe sind:

§ 47 BNotO

1. Entlassung aus dem Amt (§ 48 BNotO),
2. Erreichen der Altersgrenze (§ 48a BNotO) oder Tod,
3. vorübergehende Amtsniederlegung (§§ 48b, 48c BNotO),
4. bestandskräftiger Wegfall der Mitgliedschaft in einer Rechtsanwaltskammer im Fall des § 3 Abs. 2

BNotO,
5. rechtskräftige strafgerichtliche Verurteilung, die einen Amtsverlust (§ 49 BNotO) zur Folge hat,
6. bestandskräftige Amtsenthebung (§ 50 BNotO),
7. rechtskräftiges disziplinargerichtliches Urteil, in dem auf Entfernung aus dem Amt (§ 97 Abs. 1 S. 1

Nr. 3, Abs. 3 BNotO) erkannt worden ist.

b) Versetzung

40Als Disziplinarmaßnahme gegen einen Nurnotar kann auch auf seine Entfernung vom bisherigen Amts-
sitz erkannt werden (§ 97 Abs. 2 BNotO). In diesem Fall hat die Justizverwaltung dem Notar einen an-
deren, zumeist kleineren, Amtssitz zuzuweisen. Auf Antrag wird der Amtssitz eines Nurnotars verlegt,
sofern eine andere, in der Regel einträglichere Notarstelle frei geworden ist.

c) Vorl�ufige Amtsenthebung

41Die endgültige Enthebung von seinem Amt ist für den Notar ein schwerer Eingriff in seine persönliche
Existenz. Stellt sich später heraus, dass die Enthebung ohne Grund erfolgte, so ist die Wiedergutmachung
praktisch nicht möglich, da die Klienten zerstreut, das Ansehen des Notars zerstört oder die Stelle neu
besetzt ist. Deshalb müssen die Voraussetzungen der Amtsenthebung von der Aufsichtsbehörde gründ-
lich untersucht werden; gegen die ausgesprochene Enthebung ist ein weitgehender Rechtsschutz gege-
ben.

Bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die Amtsenthebung kann die Aufsichtsbehörde eine vorläufige
Amtsenthebung aussprechen (§ 54 BNotO). Kraft Gesetzes ist der Notar seines Amtes vorläufig ent-
hoben, solange er in Untersuchungshaft sitzt. Wegen der Einzelheiten vgl. § 54 BNotO. Bei einem An-
waltsnotar ist Entfernung aus dem Amt auch für eine bestimmte Zeit möglich.

d) Notariatsverwalter

42Der Notarvertreter wird „dem Notar bestellt“ (§ 39 Abs. 1 BNotO). Er ist Stellvertreter des Notars, der
seine Amtsbefugnisse behält und sie nach Wegfall der Verhinderung wieder ausübt.

Der Notariatsverwalter, früher: Notariatsverweser, wird dagegen „anstelle des Notars bestellt“ (§ 56
Abs. 1 BNotO); er vertritt den Notar nicht, sondern ersetzt ihn. Der Notariatsverwalter verwaltet die
Notarstelle vorübergehend auf Kosten der Notarkammer, wenn der bisherige Stelleninhaber versetzt wor-
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